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- Abwagung der eingegangenen Stellungnahmen -

- Satzungsbeschluss -

Beratungsfolge:

Datum Gremium Zustandigkeit
07.06.2023 | Bauausschuss der Gemeinde Wohltorf Vorberatung
11.07.2023 | Gemeindevertretung Wohltorf Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Bauausschuss der Gemeinde Wohltorf empfiehlt der Gemeindevertretung
folgenden Beschluss zu fassen:

Die wahrend der 6ffentlichen Auslegung des Entwurfs der Einfriedungssatzung
abgegebenen Stellungnahmen der Offentlichkeit und der Behdrden und sonstigen
Trager offentlicher Belange hat die Gemeindevertretung entsprechend der
beigeflgten Anlage, die Bestandteil des Beschlusses ist, gepruft.

Der Burgermeitster wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abgebeben
haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Griinde in Kenntnis zu setzen.

Die Gemeindevertretung Wohltorf beschliel3t den Erlass der Einfriedungssatzung in
der vorliegenden Form, bestehend aus dem Text und der Ubersichtskarte, als
Satzung Uber 6rtliche Bauvorschriften geman § 86 der Landesbauordnung.

Sachverhalt:

Die Gemeindevertretung Wohltorf hat in ihrer Sitzung am 15.03.2023 den
Aufstellungsbeschluss und den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss gemal § 3 Abs.
2 BauGB fur die Einfriedungssatzung als 6rtliche Bauvorschrift gemaf § 86 LBO
gefasst.

Die Unterlagen haben vom 28.03.2023 bis zum 28.04.2023 6ffentlich ausgelegen




und waren uber diesen Zeitraum auf der Homepage der Gemeinde Wohltorf
eingestellt. Es wurde nur der Kreis als berlihrte Behorde beteiligt. Lediglich die
Untere Denkmalschutzbehérde hat eine Stellungnahme abgegeben.

Von Privatpersonen wurden keine Stellungnahme abgegeben.

Finanzielle Auswirkungen:
Im Verwaltungshaushalt: Nein
Im Vermdgenshaushalt: Nein

Anlageln:
1 Abwaegungstabelle Stellungnahmen - Einfriedungssatzung Wohltorf

2 Ubersichtskarte Einfriedungssatzung

3 Gestaltungssatzung Einfriedigungen



Einfriedungssatzung — Satzung der Gemeinde Wohltorf Giber 6rtliche Bauvorschriften gemal § 86 Abs. 1 Nr. 6 LBO

Zusammenstellung der Stellungnahmen der Behérden und sonstiger Triger offentlicher Belange und der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB

Behdrden und sonstiger Trager offentlicher Belange/Offentlichkeit Abwagungsvorschlag
Inhalt der Stellungnahme

Kreis Herzogtum Lauenburg Postfach 1140 23901 Ratzeburg

Fachdienst: Regionalentwicklung und Verkehrsinfrastruktur
Ansprechpartner: Frau Thiessen

Anschrift: Barlachstr. 2, Ratzeburg

Zimmer: 226

Telefon: 04541 888-434

E-Mail: thiessen@kreis-rz.de
Datum: 27.04.2023

Einfriedungssatzung der Gemeinde Wohltorf
hier: Stellungnahme gemaR § 4 (2) Baugesetzbuch (BauGB)

Mit Bericht vom 27.03.2023 (ibersandten Sie mir den Entwurf zu 0.a. Bauleitplan mit
der Bitte um Stellungnahme.

Aus Sicht des Kreises Herzogtum Lauenburg bitte ich um Beriicksichtigung folgender
Anregungen und Hinweise:

Fachdienst Bauordnung und Denkmalschutz (Herr Volkmann, Tel.: - 692)
Grundsatzlich bestehen gegen die Satzung aus denkmalrechtlicher Sicht keine
Bedenken.

Es sind aber folgende Punkte zu ergdnzen:

Unter § 2: ,Eine eventuelle Genehmigungspflicht nach dem DSchG S-H ist zu Der Hinweis wird bericksichtigt.




Behdrden und sonstiger Trager offentlicher Belange/Offentlichkeit
Inhalt der Stellungnahme

Abwagungsvorschlag

prifen”.

Unter § 4: ,,Ausgenommen sind auch Einfriedungen, welche unmittelbar oder durch
die Lage in der Umgebung eines Kulturdenkmals betroffen sein kénnen”.

Hinweis zu § 3: Die HOhenbegrenzung sollte bis zur vorderen Baulinie oder
Baugrenze des jeweiligen Grundstlicks erweitert werden, um hier einen
Hohenversatz in den Einfriedungen unmittelbar am Schnittpunkt zur Einfriedung am
StraRenraum zu vermeiden.

Im Auftrag
Gez. Ulrike Thiessen

Der Hinweis wird bericksichtigt.

Der Anregung wird nicht gefolgt. Eine Regelung der Einfriedung
zwischen den Nachbargrundstiicken ist nicht beabsichtigt. Hier soll das
Nachbarschaftsrecht Schleswig-Holstein gelten. Die Hohe und die Art
der Einfriedung muss sich in die ndhere Umgebung einfligen.
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Übersichtsplan des Geltungsbereiches der Einfriedungssatzung 
der Gemeinde Wohltorf


SATZUNG DER GEMEINDE WOHLTORF
UBER ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
gemal 8§ 86 Abs. 1 Nr. 6 Landesbauordnung
vom 6. Dezember 2021, GVOBI. S. 1422

EINFRIEDUNGSSATZUNG

Aufgrund des § 86 der Landesbauordnung (LBO) des Landes-Schleswig Holstein
vom wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom ............... folgende
Satzung erlassen:

Vorbemerkung

Ziel der Satzung ist es, das bestehende Ortsbild in seiner gewachsenen Gestalt zu
sichern und beeintrachtigende Veranderungen zu vermeiden.

§1

Raumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich dieser Satzung umfasst das gesamte
Gemeindegebiet gemaR dem anliegenden Ubersichtsplan, soweit nicht in den
Geltungsbereichen von Bebauungsplanen die Einfriedungen gesondert geregelt
wurden.

Der Ubersichtsplan ist Bestandteil dieser Satzung.

§2
Sachlicher Geltungsbereich

Diese Satzung gilt fur alle Einfriedungen, die nach der Landesbauordnung des
Landes Schleswig-Holstein (LBO) in der jeweils gultigen Fassung
baugenehmigungspflichtig und genehmigungsfrei sind. Eine eventuelle
Genehmigungspflicht nach dem Denkmalschutzgesetz Schleswig-Holstein ist zu
prifen.

§3
Einfriedungen / Sichtschutzwande

Die folgenden festgelegten Hohenbegrenzungen beziehen sich jeweils auf die
Oberkante Gehweg. Sofern kein Gehweg vorhanden ist, bezieht sich die
Hohenbegrenzung auf die Oberkante des Seitenstreifens oder sofern nicht
vorhanden, auf die Fahrbahnh6he der Stralie.

1



Stral3enseitige Einfriedungen durfen eine Hohe von 1,50 m nicht Gberschreiten. Als
Einfriedung sind durchbrochene Zéaune aus Holz oder Metall mit vertikaler Gliederung
und mit einem licht- und luftdurchlassigen Flachenanteil von mindestens 50 %
zulassig.

Geschlossene stralR3enseitige Einfriedungen sind nur bis zu einer Héhe von 1,00 m
zulassig. Die Bepflanzung auf Friesenwallen darf die H6he von 1,50 m nicht
Uberschreiten.

Stabmattenzaune sind zulassig, aber nicht in Kombination mit Sichtschutzelementen
(z. B. eingezogene Kunststofffolien).

Geflillte Gabionen sind nicht zulassig.
Hecken dirfen eine Hohe von 2,00 m zur StralRe nicht tberschreiten.

Toranlagen sind auch aus anderen Materialien zulassig und dirfen eine maximale
Hohe von 1,50 m aufweisen.

84
Ausnahmen

Ausgenommen von dieser Gestaltungssatzung fur Einfriedungen sind

1. Einfriedungen, welche unmittelbar oder durch die Lage in der Umgebung eines
Kulturdenkmals betroffen sind.

2. Einfriedungen nach 8§ 61 Abs. 1 Nr. 7b der LBO:

Offene, sockellose Einfriedungen fir Grundstiicke, die einem land- oder
forstwirtschaftlichen Betrieb im Sinne der 88 35 Abs. 1 Nr. 1 und 2, 201 BauGB
dienen (das sind privilegierte Bauvorhaben im Auf3enbereich fur land- und
forstwirtschaftliche Betriebe sowie Betriebe die der gartenbaulichen Erzeugung
dienen und die Kriterien des Vollerwerbslandwirtes erfillen)

§5
Rechtsgrundlagen

- Landesbauordnung (LBO) des Landes Schleswig-Holstein vom 06. Dezember
2021 (GVOBI. Schl.-H. S. 1422)

- Gemeindeordnung (GO) fur das Land Schleswig-Holstein in der Fassung der
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003, zuletzt gedndert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 24. Marz 2023 (GVOBI. Schl.-H. S. 170)

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.
November 2017 (BGBI. | S. 36334) zul. geéndert 04. Januar 2023 (BGBL. | S.
6)



§6
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach der erfolgten Bekanntmachung in Kraft.

Wohltorf, den .......

Blrgermeister
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